
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/6/19 7Ob568/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1986

Norm

ABGB §1299 D

NO §70 ff

Rechtssatz

Bei der Testamentserrichtung ergibt sich aus der Art des Rechtsgeschäftes insbesondere die Verp5ichtung des Notars,

den Willen des Testators zu ermitteln, den Testator über die Errichtung der letztwilligen Verfügung in einer gültigen

Form zu beraten und ihn über die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen seiner Anordnung zu belehren.
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